Sitzung des Gemeinderates vom 6. Juli 2007
9) Umweltangelegenheiten

    Berichterstatter: StR. Mag. Stefan Hindinger 
a) Richtlinien für die Vergabe eines Klimaschutzpreises

in Vöcklabruck

StR. Mag. Hindinger führt aus, dass beim Klimaschutzpreis für Betriebe als Auszeichnung eine Urkunde überreicht und die Möglichkeit der Präsentation (halbe   Seite) im Rathauskurier eingeräumt wird – keine finanzielle Zuwendung. 

Für die restlichen Teilnehmer gibt es dotierte Preise. In einem Arbeitskreis soll die Vorauswahl getroffen werden und dies dann als Empfehlung an den Umweltausschuss herangetragen werden. Endgültige Beschlussfassung im Stadt- und Gemeinderat.

Die Preisverleihung soll im Rahmen einer inhaltlichen Veranstaltung (z.B. Klimavortrag Hans Kandler) vorgenommen werden.

Der Berichterstatter stellt klar, dass sich die förderungswürdigen Maßnahmen und Projekte an jenen von Klimabündnis Österreich orientieren. Doppelförderungen – wie z.B. Förderung alternativer Energieanlagen und Klimaschutzpreis – sind nicht möglich. Die Vorgangsweise wird einstimmig angenommen – kein Beschluss.
Der Berichterstatter bringt sodann die nachstehenden Richtlinien durch Verlesung zur Kenntnis:

	 Klimaschutzpreis



	

	[image: image1.png]





Richtlinien 
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Vöcklabruck 

vom 06. 07. 2007 für die Vergabe von Klimaschutzpreisen durch die Stadtgemeinde Vöcklabruck
§ 1 Allgemeines 

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck vergibt für erbrachte Leistungen oder verwirklichbare Vorschläge auf dem Gebiet des Klimaschutzes jährlich Klimaschutzpreise, deren Höhe wird gemäß den Richtlinien frei festgesetzt, wobei die Obergrenze für Einzelpreise mit insgesamt € 1.000,- festgesetzt ist. Die jährliche Gesamtsumme des Klimaschutzpreises Vöcklabruck beträgt € 3.000,-.

Gewerbe- und Industriebetriebe wird der Klimaschutzpreis in Form einer Würdigung (Urkunde,…)  verliehen, die festhält, dass der jeweilige Betrieb Träger des Klimaschutzpreises der Stadt Vöcklabruck für das betreffende Jahr ist. 

Der Titel kann im Briefverkehr für das jeweilige Jahr verwendet werden. 

Gewerbe- und Industriebetrieben wird die Möglichkeit geboten, auf einer halben Seite in einer Ausgabe des 1/4-jährlich erscheinenden Vöcklabrucker Rathauskurier "Umwelt - Klimaschutzpreis" die im Klimaschutzbereich getroffenen Maßnahmen vorzustellen. 
§ 2 Themen

Die eingereichten Themenbereiche orientieren sich an den Zielen von Klimabündnis Österreich. Innovative  Maßnahmen und konkrete Projekte zur Verringerung der       CO2-Emissionen, Energieeinsparung und Erhöhung der Energieeffizienz bilden die Entscheidungsgrundlage. 

Aus dem Maßnahmenkatalog von Klimabündnis Österreich (www.klimabuendnis.at):

ENERGIE 

· Erarbeitung eines Energiekonzeptes (Betrieb, Schule, Haushalt,…)

· Verringerung der CO2-Emissionen durch gezielte Maßnahmen bei der 
Raumplanung, bei Gebäuden sowie bei Industrie und Gewerbe 

· Verstärkter Einsatz erneuerbarer Energieträger: Sonne, Biomasse, Biogas, Wind


VERKEHR 

· Bemühungen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Betriebs mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad
· Sanfte Mobilität: Förderung des Radfahrens und des Zufußgehens 

· Jobticket: Fahrtkostenzuschüsse für die tatsächliche Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel am Arbeitsweg

BEWUSSTSEINSBILDUNG 

· Aktive Öffentlichkeitsarbeit zu umwelt- und entwicklungspolitischen Themen 

· Aktionen im Schulbereich: Zeichen- oder Aufsatzwettbewerb, Ausstellung etc. 

· Förderung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Vereinen und BürgerInnen: 
Podiumsdiskussionen, Workshops etc.


BESCHAFFUNGSWESEN 

· Verzicht auf Tropenholz 

· Verzicht auf FCKW, H-FCKW und H-FKW 
· Einsatz umweltverträglicher Produkte
§ 3 Teilnahmeberechtigung 
Der Klimaschutzpreis kann an Einzelpersonen, Betriebe und Gruppen (Schulen, Vereine usw.) vergeben werden, welche in Vöcklabruck ansässig sind oder deren Aktion oder Idee in Vöcklabruck wirksam oder verwirklichbar ist. 
§ 4 Vorschläge 
Einlangende Vorschläge und Bewerbungen für die Vergabe des Klimaschutzpreises sind mit einer möglichst genauen Beschreibung der erbrachten Leistung oder des verwirklichbaren Vorschlages dem Stadtamt Vöcklabruck, Abteilung Umwelt zuzuleiten. 

Der Einsendeschluss ist der 31. Oktober eines jeden Jahres. 

§ 5 Beratung über die Vergabe der Klimaschutzpreise 
1. Die Beratung über Vorschläge und Bewerbungen für die Vergabe der Klimaschutzpreise erfolgt durch den Umweltausschuss. Die Vorberatung erfolgt im Arbeitskreis „Runder Tisch Klimabündnis“ unter der Leitung des/der Umweltreferenten/in. Diese/r kann zur Beratung fachkundige Personen beiziehen. 

2. Die administrative Bearbeitung obliegt der Umweltabteilung der Stadt Vöcklabruck. 

3. Die vom Umweltausschuss bzw. „Runder Tisch Klimabündnis“ zu erarbeitenden Vorschläge haben neben der Bezeichnung des/der jeweiligen Zuwendungsempfängers/in auch die Höhe des Geldpreises zu enthalten. 

4. Die Entscheidungen im Umweltausschuss haben mit Stimmenmehrheit zu erfolgen. Eventuell beigezogene fachkundige Personen sind nicht stimmberechtigt. 

§ 6 Vergabe der Preise 
1. Die Klimaschutzpreise der Stadtgemeinde Vöcklabruck werden vom Gemeinderat unter Bedachtnahme auf die Vorschläge des Umweltausschusses bzw. „Runder Tisch Klimabündnis“ vergeben. 

2. Eine Verpflichtung zur Vergabe der Preise besteht nicht. 

3. Ein und dasselbe Projekt kann von der Stadtgemeinde Vöcklabruck nur einmal gefördert werden.

§ 7 Verleihung 
Die Verleihung der Klimaschutzpreise ist mit der Ausstellung von Verleihungsurkunden in einfacher Ausführung verbunden. Diese haben den Tag der Beschlussfassung, Vor- und Zuname des Betreffenden bzw. die Gruppenbezeichnung der Einreicher und den Grund oder den Anlass der Preisverleihung zu enthalten. 
§ 8 Überreichung der Preise 
Die Überreichung der Klimaschutzpreise samt Urkunde erfolgt durch den/die Bürgermeister/in, den/die Umweltreferent/in und die im Gemeinderat der Stadt Vöcklabruck vertretenen Parteien. Im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung und unter Bedachtnahme der selbstgewählten Zielsetzungen werden die Preisträger/innen gewürdigt und die Projekte vorgestellt. Die Namen der Preisträger/innen und der Grund oder der Anlass der Verleihung werden im Vöcklabrucker Rathauskurier "Umwelt - Klimaschutzpreis" veröffentlicht. 

Die Preisträger/innen räumen der Stadtgemeinde Vöcklabruck das Recht ein, die vorgeschlagenen Leistungen auszuwerten. 

Über Antrag des Berichterstatters  fasst der Gemeinderat den  einstimmigen

B e s c h l u s s ,

die o.a. Richtlinien für die Vergabe eines Klimaschutzpreises in Vöcklabruck zu genehmigen. 
F.d.R.d.A.:





  Vöcklabruck, am   9. 7. 2007 

………………………..




Der Bürgermeister:








 Mag. Herbert Brunsteiner eh. 
Ergeht gleichlautend:

an die Umweltabteilung

